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Deutschland vor der Wahl
Deutschland steht vor der Wahl. Bereits seit Monaten
kann man den Wahlkampf mit all seinen Facetten und
Inszenierungen beobachten. Mit Wahlversprechungen
und Absichtserklärungen wirbt die Politik um die
Stimmen der Bürger. Dies ist ein legitimer Teil des
demokratischen Wahlprozesses unserer freiheitlichen
Gesellschaftsordnung. Doch das Bestreben der
Parteien, möglichst viele Zielgruppen anzusprechen,
fordert seinen Tribut. Unbequeme Wahrheiten werden
totgeschwiegen oder mit Allgemeinplätzen belegt.
Hehre Ziele lassen sich relativ leicht formulieren,
solange man keine konkreten Umsetzungsvorschläge
nachreichen muß.

Politiker überschatten Inhalte
Allzu oft drängt die wahltaktische Konzentration auf
die Politiker als Personen politische Konzepte in den
Hintergrund. Auf diese Weise will man Wahlen gewin-
nen, die ökonomischen und gesellschaftlichen
Probleme unseres Landes werden so jedoch nicht
gelöst. Die Wahl zwischen einer guten und einer
schlechten Politik erfordert mehr als eine
Entscheidung zwischen freundlich lächelnden, ent-
schlossen dreinblickenden oder Sport treibenden
Kandidaten. Letztlich muß es um Inhalte und
Konzepte gehen. Das ist auch den Wählern bekannt.

Zunehmender Reformbedarf für hausgemachte
Probleme
Immer größere Teile der Bevölkerung spüren instinktiv,
daß sich vieles grundlegend ändern muß, daß
Besitzstände aufgegeben werden müssen, um unsere
Wirtschaftsordnung zu revitalisieren und funktionsfä-
hig zu erhalten. Das gegenwärtige negative weltwirt-
schaftliche Umfeld mag die ökonomischen Probleme
verschärfen. Die eigentliche Ursache für die anhaltend
unbefriedigende ökonomische Entwicklung müssen
wir aber im eigenen Lande suchen. Sie liegt tief in
einem langjährigen Versagen der Politik begründet.

Nicht nur die gegenwärtige Bundesregierung hat es
versäumt, notwendige Weichenstellungen rechtzeitig
vorzunehmen. Der Status quo ist das Ergebnis einer
langandauernden und parteiübergreifenden Mißach-
tung grundlegender ökonomischer Prinzipien durch
die Politik. Viel zu selten ist die zunächst häufig bitte-
re, dann aber um so heilsamere Medizin ordnungspo-
litischer Reformen zum Einsatz gekommen. Statt des-

sen wurden allzu oft gute Ideen und Konzepte im
Gezerre der Interessengruppen so stark verwässert,
daß sie letztlich kaum noch eine Wirkung zeigten.
Statt strukturelle Reformen anzugehen, wurde das
Geld der Bürger immer neu umverteilt. Der jahrzehn-
telange Kampf um die Verteilung der Kuchenstücke
hat verhindert, daß ein größerer Kuchen entstehen
kann. Da so die Probleme nicht gelöst werden, haben
sie sich immer weiter aufgebaut.

Kurzatmige Politik statt Langfristausrichtung
Der überwiegende Teil der gebotenen Reformen kann
und wird nur langfristig wirken. Sie erfordern mehr
Zeit, als in einer Legislaturperiode zur Verfügung
steht, und überschreiten damit den natürlichen
Zeithorizont von Politikern. Deren geringes Interesse
an grundlegenden Reformen ist daher wenig verwun-
derlich. Dies macht die Umsetzung von Reformen um
so schwieriger. Doch ohne eine Langfristausrichtung
der Politik ist eine Entfesselung des ökonomischen
Potentials unserer Gesellschaft nicht zu erreichen. Die
verpaßten Chancen vergangener Dekaden lassen
sich nicht in einer Legislaturperiode zurückholen.

Erforderliche Schritte: Maßnahmenkataloge 
der Stiftung Marktwirtschaft
Die Stiftung Marktwirtschaft hat in insgesamt drei ele-
mentaren Bereichen Maßnahmenkataloge entwickelt,
die darauf abzielen, den Reformstau in Deutschland
zu lösen und unsere Wirtschaft wieder wettbewerbsfä-
hig zu machen. Diese Maßnahmenkataloge sind als
Bewertungsmaßstab für die zukünftige Politik in
Deutschland gedacht. Sie betonen ökonomische
Prinzipien und verschließen die Augen nicht vor dem
Unvermeidlichen. Der vorliegende zweite Katalog wid-
met sich der föderalen Ordnung.

Grundlegende Reformen sind unabdingbar
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Staaten resultieren in vielen Fällen gerade auch aus
einer dezentralen Kompetenzzuordnung an unterge-
ordnete Ebenen mannigfaltige Vorteile:

- Die Bevölkerung hat häufig regional unterschiedlich
ausgeprägte Vorstellungen über staatliche Leistun-
gen und Regulierungen. Dieser Verschiedenheit
kann nur in einem föderalen System Rechnung
getragen werden.

- Dezentrale Lösungen bedeuten automatisch eine
größere Bürgernähe. Bessere Informationsmöglich-
keiten führen zu einer stärkeren Kontrolle der Politi-
ker durch die Wähler. Der Handlungsspielraum für
Politiker, eigene, den Vorstellungen der Bürger
widersprechende Ziele zu verfolgen, wird dadurch
verringert.

- Dezentrale Kompetenzen ermöglichen und bringen
regelmäßig unterschiedliche staatliche Lösungsan-
sätze für dasselbe Problem hervor. Diese Vielfalt
führt dazu, daß unterschiedliche Problemlösungs-
ansätze räumlich begrenzt getestet werden können.
So lassen sich geeignete und ungeeignete Lösun-
gen herausfinden.

- Eine dezentrale Kompetenzverteilung führt zu
Wettbewerb zwischen den Gebietskörperschaften
der unteren Ebene um Bürger und Unternehmen.
Denn diese haben die Möglichkeit, nach für sie
attraktiveren Standorten zu suchen und in diese ab-
zuwandern. Neben die Abstimmung mit dem
Wahlzettel tritt die "Abstimmung mit den Füßen". Die
Politik wird dadurch gezwungen, ihre Entscheidun-
gen an den Interessen der Bürger und Unterneh-
men auszurichten, wenn sie Abwanderungen ver-
meiden will. In diesem Sinne stellt der Wettbewerb
zwischen öffentlichen Körperschaften ein Ent-
deckungsverfahren für neue und überlegene staatli-
che Regelungen und Leistungen dar. Insbesondere
führt dieser Wettbewerb auch zu einer sparsameren
Führung der öffentlichen Haushalte und bietet damit
Schutz vor einem ausufernden Staat.

Voraussetzungen für einen funktionierenden
Föderalismus
Die Vorteile eines föderalen Staatsaufbaus stellen
sich nicht von selbst oder unter beliebigen Rahmen-
bedingungen ein, sondern bedürfen wichtiger Voraus-
setzungen - Voraussetzungen, die in Deutschland
nicht mehr hinreichend gegeben sind. Sie lassen sich
in zwei Kategorien unterteilen.

Der Maßnahmenkatalog zur föderalen Ordnung
benennt zentrale Anforderungen, wie das institutionel-
le Zusammenspiel zwischen den vier Ebenen Europa,
Bund, Bundesländer und Kommunen neu zu gestalten
ist, um die Vorteile eines föderal aufgebauten Gemein-
wesens für die Bürger nutzbar zu machen.

Die Probleme des deutschen Föderalismus 

Die Ausgangssituation
"Die Bundesrepublik Deutschland ist ein ... Bundes-
staat." So bestimmt es das Grundgesetz in Artikel 20
Abs. 1 und legt damit in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3
einen föderalen Staatsaufbau als unabänderliches
konstitutionelles Merkmal fest. Die gegenwärtige föde-
rale Ordnung der Bundesrepublik Deutschland kann
jedoch nicht mehr überzeugen. Unklar abgegrenzte
und überlappende Verantwortungsbereiche zwischen
Bund, Ländern und Gemeinden, permanente Ausein-
andersetzungen über Finanzierungsfragen auf und
zwischen allen Ebenen und häufig eine lähmende -
parteipolitisch motivierte - Blockade zwischen Bun-
desrat und Bundestag sind nur die Spitze des
Eisbergs. In der Bevölkerung verfestigt sich der
Eindruck, daß der föderale Aufbau Deutschlands die
dringend notwendigen politischen und ökonomischen
Reformen eher behindert, statt sie voranzutreiben.
Das permanente Erfordernis der Konsensbildung führt
dazu, daß sich der jeweils resultierende kleinste
gemeinsame Nenner entweder kaum noch vom
Status quo unterscheidet oder - schlimmer noch - so-
gar in die falsche Richtung weist. Die Reformunfähig-
keit Deutschlands hängt aus diesem Grund eng mit
der Verkrustung des föderalen Systems zusammen.
Der Föderalismus erweist sich somit derzeit als
Standortnachteil für Deutschland, obwohl er ein Vorteil
sein könnte.

Föderale Strukturen - ein wertvolles Gut
Föderale Strukturen in einem staatlichen Gemein-
wesen sind ein kostbares Gut. Sie zu pflegen und zu
bewahren ist eine gesellschaftlich überaus wichtige
Aufgabe, denn die Existenz mehrerer staatlicher
Ebenen ermöglicht es, Entscheidungen dort anzusie-
deln, wo sie am effizientesten getroffen werden kön-
nen. Im Vergleich zu zentralistisch organisierten
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Erstens muß sichergestellt sein, daß die verschiede-
nen staatlichen Aufgaben jeweils von derjenigen föde-
rale Ebene wahrgenommen werden, die dafür die
besten Voraussetzungen bietet. Die sachgerechte
Kompetenzverteilung hängt dabei von verschiedenen
Faktoren ab. Eine dezentrale Kompetenz ist um so
eher geboten, je stärker die Vorstellungen der Bürger
regional divergieren und je größer die Gefahr ist, daß
die Politiker unabhängig von den Interessen der
Bürger agieren. Für eine zentrale Kompetenz spricht
es andererseits, wenn sich Effizienzvorteile aus einer
einheitlichen Politik ergeben. So würde eine Zustän-
digkeit der Gemeinden für das Zivilrecht zu einer völ-
ligen Zersplitterung des Rechtsraumes führen.

Zweitens muß gewährleistet sein, daß die einzelnen
föderalen Ebenen einen eigenständigen Entschei-
dungs- und Handlungsspielraum für ihre Aufgabenbe-
reiche haben. Dies setzt zum einen voraus, daß sie
politisch autonom agieren können, also nicht durch
Kompetenzen von Körperschaften anderer Ebenen
behindert werden. Gemeinsame Zuständigkeiten ver-
schiedener Ebenen führen dagegen über kurz oder
lang aufgrund vielfach widerstrebender Interessen-
lagen und mangelnder Verantwortlichkeiten zu politi-
schem Stillstand und finanzieller Verschwendung.
Zum anderen müssen die Körperschaften der ver-
schiedenen Ebenen jeweils für sich in der Lage sein,
den aus einer Politikentscheidung resultierenden
Finanzierungsbedarf selbst aufzubringen (Konnexi-
tätsprinzip).

Drängender Reformbedarf:
Zu wenig statt zu viel Föderalismus
Beide Voraussetzungen sucht man in Deutschland
vergeblich. Vor allem die Bundesländer haben keinen
wirklich eigenverantwortlichen Entscheidungsspiel-
raum. Insbesondere fehlt ihnen die Möglichkeit, eine
eigenständige Steuerpolitik zu betreiben. Aber auch
Bundestag und Bundesregierung sind in ihren
Entscheidungen nicht in dem Maße autonom, wie es
für effektives Handeln erforderlich wäre. Bei vielen
Gesetzen wirken die Länder über den Bundesrat an
der Bundesgesetzgebung mit. Diese Regelung soll die
finanzielle und gesetzgeberische Autonomie der
Länder schützen. Durch die zunehmende Verflechtung
der Ebenen ist jedoch die Mitwirkung des Bundesrats
heute in einem wesentlich größeren Teil der
Gesetzgebung erforderlich als in den Anfangsjahren
der Bundesrepublik, so daß Bund und Länder gerade
nicht mehr autonom handeln können. Immer häufiger
kann deshalb der Bundesrat von der jeweiligen
Opposition im Bundestag als Blockadeinstanz genutzt
werden, wenn nur die Mehrheitsverhältnisse es zulas-

sen. Anstelle des seinerzeit angestrebten kooperati-
ven Föderalismus haben wir heute eine Situation des
Feilschens und gegenseitigen Blockierens, die die
Bezeichnung Föderalismus nicht mehr verdient. Ge-
meinsame Bund-Länder-Gremien, Rahmenkompeten-
zen des Bundes, Gemeinschaftsaufgaben und anderes
mehr tragen zusätzlich zu einer Verwischung der
Kompetenzen und damit zum politischen Wirrwarr bei.

Zumal im Bereich der Finanzen fehlt es an einer ein-
deutigen Kompetenzverteilung. Die verschiedenen
Ebenen - Bund, Länder, Gemeinden - verhandeln über
die Verteilung der Steuern der Bürger wie Händler auf
einem orientalischen Basar. Diese Verteilungskämpfe
haben zu einem Dickicht von Finanzausgleichsrege-
lungen, Zuweisungen und Ergänzungszuweisungen
geführt.

Neben dieser Kompetenzverwischung, und teilweise
durch sie bedingt, sind in den vergangenen
Jahrzehnten wichtige Kompetenzen zunehmend auf
die Bundesebene verlagert worden. Ursächlich hierfür
ist unter anderem der Ausbau des Sozialstaats.
Außerdem wurde, statt Wettbewerb zwischen
Gebietskörperschaften und die dabei zwangsläufig
entstehenden regionalen Unterschiede zu akzeptie-
ren, der Herstellung gleichwertiger Lebensverhält-
nisse eine immer stärkere Bedeutung eingeräumt.
Dies hat zwangsläufig zu einer Zentralisierung
geführt.

Die dringend notwendigen Reformschritte sind vorge-
zeichnet. Der deutsche Föderalismus ist aus seinem
Koma wiederzubeleben. Dazu ist eine klare, sachlich
fundierte Aufgaben- und Verantwortungszuordnung
auf die einzelnen föderalen Ebenen erforderlich. Wo
es sich rechtfertigen läßt, ist eine systematische
Dezentralisierung vorzunehmen. Der daraus entste-
hende Wettbewerb einerseits zwischen den Ländern
und andererseits zwischen den Kommunen kann auch
zu einem Modernisierungsschub für die verschieden-
sten Politikbereiche führen, die sich derzeit in einem
scheinbar unauflöslichen Reformstau befinden.

Die drängendsten Probleme und ihre Lösungen

• Kompetenzverlagerung auf die Bundesebene

Gegenwärtige Regelung: Die Gesetzgebungskompe-
tenzen sind in Deutschland in den vergangenen
Jahren und Jahrzehnten immer stärker beim Bund
konzentriert worden. Zwar bestimmt das Grundgesetz,
daß die Erfüllung der staatlichen Aufgaben Sache der
Länder ist und die Länder das Recht der Gesetzgebung
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haben, soweit das Grundgesetz dem Bund keine ent-
sprechende Befugnis verleiht. Solche Befugnisse beste-
hen jedoch umfassend und sind in der Vergangenheit
auch systematisch genutzt worden. Neben den aus-
schließlich in die Gesetzgebungszuständigkeit des
Bundes fallenden Gebieten hat dieser insbesondere im
Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung immer mehr
Kompetenzen zu Lasten des Spielraums der einzelnen
Länder an sich gezogen. Die Rahmengesetzgebung engt
die Entscheidungsspielräume der Länder zunehmend
ein. Ihre Kompetenzen beschränken sich daher immer
mehr auf die reine Ausführung der Bundesgesetze.

Ökonomisches Problem: Die Möglichkeiten der Bundes-
länder zu eigenständigem Handeln nehmen fortwährend
ab. Diese zunehmende Zentralisierung bringt gravieren-
de ökonomische Probleme mit sich. Die Vorteile dezen-
traler Strukturen - Anpassung an regionale Unterschied-
lichkeiten, größere Bürgernähe, Entdeckung überlegener
Regelungen durch parallele Tests verschiedenartiger
Lösungsansätze sowie Effizienzsteigerung und Macht-
begrenzung durch den Wettbewerb der Gebietskörper-
schaften - werden systematisch ausgeschaltet. Die
Aufgabe der Länder reduziert sich häufig auf eine mög-
lichst effiziente Durchführung vorgegebener gesetzlicher
Regelungen.

Lösung: Dem vom Grundgesetz normierten grund-
sätzlichen Kompetenzvorrang der Länder ist wieder
stärker Rechnung zu tragen. Dazu bedarf es einer
Rückverlagerung der Gesetzgebungskompetenz vom
Bund auf die Länder gerade auch in den Bereichen
der konkurrierenden Gesetzgebung, wo immer dies
sachlich rechtfertigbar ist. Eine stärkere Gesetzge-
bungskompetenz der Länder würde zudem den
Bedarf an Abstimmung zwischen Bundestag und
Bundesrat reduzieren und dadurch die immer wieder
zu beobachtenden Blockadesituationen zwischen die-
sen beiden Organen verringern.

• Gemeinschaftssteuern

Gegenwärtige Regelung: Die beiden aufkommens-
stärksten Steuern - Einkommensteuer und Umsatz-
steuer - sind Gemeinschaftssteuern (Verbundsteu-
ern): Sie stehen anteilmäßig dem Bund und den
Ländern sowie teilweise den Gemeinden zu. Vom
Einkommensteueraufkommen erhalten der Bund und
die Länder jeweils 42,5 %, die Gemeinden 15 %. Vom
Aufkommen der Umsatzsteuer erhielten 2001 der
Bund 52 %, die Länder 45,9 % und die Gemeinden
2,1 %. Änderungen dieser Steuern setzen immer die
Zustimmung sowohl des Bundestages als auch des
Bundesrates voraus. Weder der Bund noch die ein-

zelnen Bundesländer verfügen daher über eine
Steuerautonomie in dem Sinne, daß sie eigenständig
die Bemessungsgrundlage gestalten oder den
Steuersatz variieren könnten. Dies gilt auch für
Steuern wie die Erbschaft- und Kraftfahrzeugsteuer,
bei denen die Gesetzgebungskompetenz und die
Ertragskompetenz auseinanderfallen: Während das
Steueraufkommen den Ländern zusteht, liegt die
Gesetzgebungskompetenz auch hier bei Bundestag
und Bundesrat, also nicht bei dem einzelnen Land.

Ökonomisches Problem: Ein funktionierender Föde-
ralismus, der diesen Namen auch verdient, setzt vor-
aus, daß die einzelnen Gebietskörperschaften über
autonome Einnahmen zur Deckung ihrer Ausgaben
verfügen können. Denn nur wenn Gesetzgebungs-,
Durchführungs- und Finanzierungsverantwortung in
einer Hand liegen, kann die einzelne Gebietskörper-
schaft effizient und kostenbewußt handeln. Nur dann
können auch die Bürger und Unternehmen alterna-
tive Kombinationen aus öffentlichen Gütern und erfor-
derlichen Steuern sinnvoll bewerten und zwischen
unterschiedlichen Alternativen wählen. All dies ist in
Deutschland nicht gegeben. Gleichzeitig hat die
Vergangenheit gezeigt, daß notwendige Steuerrefor-
men verzögert, verwässert und sogar verhindert wer-
den können, weil der Bundesrat zustimmen muß und
so aus parteipolitischen Erwägungen instrumentali-
siert werden kann. Dem Reformstau in Deutschland
wird so Vorschub geleistet.

Lösung: Die dringend notwendige Rückverlagerung
der Gesetzgebungskompetenz muß um die korres-
pondierende Schaffung autonomer Finanzierungs-
spielräume ergänzt werden. Hierzu können zwei
Wege beschritten werden: Entweder wird das gegen-
wärtige Verbundsystem durch ein steuerliches
Trennsystem abgelöst, bei dem jede Ebene die alleini-
ge Steuergestaltungs- und Ertragskompetenz für be-
stimmte Steuern erhält. Insbesondere der Steuersatz
könnte dann bei denjenigen Steuern, die in die
Kompetenz der Länder fallen, durch Landesrecht
geregelt werden. Oder aber die Bundesländer erhal-
ten ein eigenes Zuschlagsrecht auf einzelne Steuern,
etwa auf die Einkommensteuer und / oder - soweit
europarechtlich möglich - auf die Umsatzsteuer. In
diesem Fall variiert die Steuerlast von Land zu Land in
Abhängigkeit von den Zuschlägen der Länder.

• Gemeinschaftsaufgaben und
Mischfinanzierung

Gegenwärtige Regelung: Die sogenannten Gemein-
schaftsaufgaben sind Politikbereiche, die eigentlich in
die Kompetenz der Bundesländer fallen, bei deren
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Erfüllung aber der Bund mitwirken kann. Gemein-
schaftsaufgaben sind der Bau von Hochschulen, die
Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur
sowie die Verbesserung der Agrarstruktur und des
Küstenschutzes. Die Mitwirkung des Bundes bezieht
sich sowohl auf die konkrete Planung und Durchfüh-
rung von Maßnahmen als auch auf eine mindestens
hälftige Finanzierung (Mischfinanzierung).

Ökonomisches Problem: Der Eingriff des Bundes in
Länderkompetenzen im Rahmen der Gemeinschafts-
aufgaben führt zu einer noch verschwommeneren
Kompetenzabgrenzung als ohnehin schon der Fall, zu
intransparenten Entscheidungsstrukturen und man-
gelnden Verantwortlichkeiten. Außerdem wird die
Funktionsfähigkeit des föderalen Wettbewerbs zwi-
schen den Bundesländern in zentralen Bereichen
beeinträchtigt. Die Mischfinanzierung zerstört Anreize
für eine sparsame und effiziente Ressourcennutzung
auf Länderebene, denn wenn ein Land maximal die
Hälfte der für ein Vorhaben anfallenden Kosten tragen
muß, verschiebt sich bei den Entscheidungsträgern
das Kosten-Nutzen-Verhältnis in eklatanter Weise, so
daß auch Projekte durchgeführt werden, die bei
Vollfinanzierung keine Aussicht auf Realisierung hät-
ten. Der Steuerzahler zahlt dabei die Zeche, denn er
muß sowohl den Landes- als auch den Bundesanteil
an den Gesamtkosten finanzieren.

Lösung: Das nachträglich in das Grundgesetz einge-
fügte Konstrukt der Gemeinschaftsaufgaben ist samt
der damit einhergehenden Mischfinanzierung wieder
abzuschaffen. Die fraglichen Aufgabenbereiche sind
wieder vollständig in die Kompetenz der Bundesländer
zu überführen. Nur so läßt sich ein verantwortungsbe-
wußter Umgang mit knappen Ressourcen und eine
ausreichende Transparenz für die Bürger sicherstel-
len.

• Bundesstaatlicher Finanzausgleich

Gegenwärtige Regelung: Der bundesstaatliche Fi-
nanzausgleich ist ein höchst komplexes System hori-
zontaler und vertikaler Finanztransfers. Größere
Unterschiede in der Finanzkraft der Bundesländer sol-
len ausgeglichen werden, damit jedes Land über aus-
reichende finanzielle Mittel für die Erfüllung seiner
Aufgaben verfügt. Kernelemente des gegenwärtigen
Systems sind der Umsatzsteuervorwegausgleich, der
Länderfinanzausgleich im engeren Sinne sowie die
Bundesergänzungszuweisungen. Im Ergebnis wird
die Finanzkraft der Bundesländer auf mindestens
99,5% ihres jeweiligen Finanzbedarfs angehoben. Als
Folge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts

zum Finanzausgleichsgesetz von 1999 verlieren die
gegenwärtigen Regelungen spätestens Ende 2004
ihre Gültigkeit. Das Gericht begründete seine
Entscheidung damit, daß die im Grundgesetz vorge-
gebenen Maßstäbe für die Umverteilung nicht mit hin-
reichender Deutlichkeit bestimmt seien. Der Gesetz-
geber wurde daher aufgefordert, in einem Maßstäbe-
gesetz die unbestimmten Begriffe im Steuervertei-
lungs- und Ausgleichssystem des Grundgesetzes
durch allgemeine, abstrakte und auf Langfristigkeit
angelegte Kriterien zu ergänzen und zu konkretisie-
ren. In Reaktion auf dieses Urteil handelten Bund und
Länder das im Juli 2001 verabschiedete Maßstäbe-
gesetz aus.

Ökonomisches Problem: Der Länderfinanzausgleich
führt zu einer weitgehenden Nivellierung der Pro-
Kopf-Finanzkraft der Bundesländer. Dies bringt - ins-
besondere auch weil die Bundesländer wesentlich für
die Finanzverwaltung zuständig sind - gravierende An-
reizverzerrungen für die Bundesländer mit sich. Fi-
nanzstarke und finanzschwache Bundesländer kön-
nen sich durch eine Steigerung ihrer Steuereinnah-
men kaum besser stellen. Finanzstarke Länder müs-
sen zusätzliche Einnahmen fast vollständig an die
finanzschwachen Bundesländer weiterleiten; bei
finanzschwachen Bundesländer reduzieren sich die
Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich etwa in
dem Maße, wie sie zusätzliche eigene Einnahmen
erzielen. Als Folge hiervon wird der Wettbewerb zwi-
schen den Bundesländern um effizienzerhöhende
institutionelle Neuerungen massiv eingeschränkt, weil
den Ländern die steuerlichen Anreize genommen
sind. Außerdem führt die Nivellierung zu einer unzu-
reichenden Durchsetzung des staatlichen Steuer-
anspruchs. Darüber hinaus zeichnet sich der Länder-
finanzausgleich durch eine kaum noch zu überbieten-
de Intransparenz aus und ist auch von Experten viel-
fach nicht mehr nachvollziehbar.

Die durch das Bundesverfassungsgericht erzwungene
Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs
ab dem Jahr 2005 stellt kaum eine Verbesserung dar.
Abgesehen von einzelnen positiven Detailänderun-
gen, wie beispielsweise der vereinfachten Einwohner-
gewichtung und dem Wegfall der Hafenlasten, wurden
die verfehlten Anreizkonstellationen nicht beseitigt.
Eine Vielzahl von geringfügigen Änderungen bringt in
der Summe ein dem Status quo ähnliches Ergebnis
zustande. Simulationsrechnungen zeigen, daß alle
Länder von der Neuregelung auf Kosten des Bundes
profitieren. Der eigentliche Auftrag des Bundesverfas-
sungsgerichts wurde letztlich nicht erfüllt. Erneuter
Streit zwischen den Bundesländern über den
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Länderfinanzausgleich ist damit bereits vorprogram-
miert.

Lösung: Der Länderfinanzausgleich ist auf völlig neue
Füße zu stellen. Dabei müssen die Anreizeffekte auf
der Ebene der Bundesländer stärker berücksichtigt
werden. Die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts,
rationelle Grundlagen für einen Finanzausgleich zwi-
schen den Bundesländern zu entwickeln, muß - ohne
permanenten Blick auf das gegenwärtige Umvertei-
lungsvolumen - ernst genommen werden. Umfas-
sende und langfristig angelegte Reformen können
nicht immer gewährleisten, daß es kurzfristig keine
Verlierer gibt. Umgekehrt werden aber Reformen, aus
denen kurzfristig nur Gewinner hervorgehen, langfris-
tig nicht die erforderlichen Wirkungen zeigen. Bessere
Anreizstrukturen für die Politiker, etwa durch eine
geeignete Regelordnung für den Steuerwettbewerb
auf Länderebene, führen langfristig zu gesamtwirt-
schaftlichen Effizienzvorteilen, die auch den kurzfristi-
gen Verlierern zu Gute kommen.

• Kommunalfinanzen und Gewerbesteuerreform

Gegenwärtige Regelung: Für die Kommunalfinanzen
tragen - für den deutschen Föderalismus typisch - alle
drei Ebenen Verantwortung. Das Grundgesetz weist
den Gemeinden einen Anteil an der Einkommensteuer
und an der Umsatzsteuer zu und garantiert ihnen
ein Hebesatzrecht an einer wirtschaftskraftbezogenen
Steuerquelle. Diese Steuerquelle ist derzeit die
Gewerbesteuer, die mit einem Aufkommen von ca. 17
Mrd. Euro neben dem Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer das steuerliche Kernelement der
kommunalen Finanzen darstellt. Steuern machen
jedoch nur etwa ein Drittel der kommunalen
Einnahmen aus. Der Rest besteht zum einen aus
Zuweisungen der Bundesländer, die in den Landes-
gesetzen zum kommunalen Finanzausgleich geregelt
sind, zum anderen erheben die Gemeinden Gebühren
und erzielen Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit.
Dies ist neben dem Hebesatzrecht bei der Gewerbe-
steuer und der Grundsteuer die einzige einnahmen-
seitige Gestaltungsmöglichkeit der Gemeinden.

Von großer Bedeutung für die finanziellen Spielräume
der Kommunen ist neben der Einnahmenseite auch
die Entwicklung ihrer Ausgaben für die sogenannten
kommunalen Pflichtaufgaben. Hier kam es in den letz-
ten Jahren, beispielsweise aufgrund der steigenden
Arbeitslosigkeit, die zu höheren Sozialhilfeausgaben
führte, aber auch aufgrund von Entscheidungen des
Bundesgesetzgebers zu einem deutlichen Anstieg,
insbesondere für die größeren Städte.

Ökonomisches Problem: Derzeit steht eine Reihe von
Gemeinden de facto vor dem Bankrott. Weil die
Kommunen für einen großen Teil der öffentlichen In-
vestitionen zuständig sind, hat das negative Rückwir-
kungen sowohl auf die kurzfristige konjunkturelle
Entwicklung als auch auf die langfristige Standort-
qualität in Deutschland. Grundsätzlich müßte sich
jede Gebietskörperschaft und deshalb auch jede
Gemeinde selbständig finanzieren können. Denn ihre
Leistungen verschaffen ihren Bürgern und Unterneh-
men einen zusätzlichen Nutzen. Einen Teil dieses
Nutzens kann die Gemeinde als Steuer abschöpfen.
Der Wettbewerb um steuerzahlende Bürger und
Unternehmer gibt den Gemeinden einen Anreiz, ihre
Politik an deren Interessen auszurichten. Aus mehre-
ren Gründen funktioniert das in Deutschland derzeit
nicht: Erstens wird die Einkommensteuer ausschließ-
lich nach dem Wohnortprinzip auf die Gemeinden ver-
teilt. Bürger, die in der Gemeinde arbeiten und des-
halb ihre Leistungen nutzen, aber nicht in ihr wohnen,
tragen daher nichts zur Finanzierung dieser
Leistungen bei. Das führt zum sogenannten "Speck-
gürtelphänomen": Die kleinen Wohn-Gemeinden im
Umfeld der großen Städte sind relativ reich, die
Zentralorte relativ arm. Zweitens belastet die
Gewerbesteuer aufgrund ihrer hohen Freibeträge vor
allem größere Betriebe. Manche Gemeinden sind in
hohem Maße von der Steuerzahlung nur weniger
Betriebe abhängig. Geraten diese Betriebe in
Schwierigkeiten, brechen die Gewerbesteuereinnah-
men ein. Insgesamt schwanken die Gewerbesteuer-
einnahmen außerdem im Verhältnis zu den eher steti-
gen Ausgaben der Gemeinden stark im Konjunktur-
verlauf. Drittens sind viele unternehmerisch Tätige 
von der Steuerpflicht ausgenommen: Freiberufler und
Landwirte zahlen beispielsweise keine Gewerbesteu-
er. Viertens sind die Möglichkeiten der Gemeinden,
auf Veränderungen ihrer Pflichtaufgaben zu reagieren,
zu gering. Gleichzeitig ist der Bund nicht verpflichtet,
sie für solche Mehrausgaben zu kompensieren.

Lösung: Die Kommunalfinanzen sind grundsätzlich zu
reformieren. Die Gemeinden müssen für zusätzliche
Aufgaben, die ihnen vom Bund auferlegt werden, kom-
pensiert werden. Hinsichtlich ihrer eigenen Aufgaben
müssen sie in die Lage versetzt werden, ihre
Leistungen durch eigene Steuereinnahmen zu finan-
zieren. Dazu könnte der feste Anteil der Gemeinden
an der Einkommensteuer von 15% abgeschafft und
gesamtwirtschaftlich aufkommensneutral durch ein
kommunales Hebesatzrecht auf die Einkommensteuer
ersetzt werden. Außerdem ist die Gewerbesteuer -
unter Beibehaltung des Hebesatzrechts der
Kommunen - grundlegend zu reformieren: Ihre
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Bemessungsgrundlage ist so zu gestalten, daß sie -
bei niedrigeren Sätzen - die gesamte Wertschöpfung
innerhalb einer Kommune umfaßt. Die Gewerbesteuer
wird damit zu einer Art zweiten Einkommensteuer, die
allerdings am Tätigkeitsort gezahlt wird. Für die
gewerbliche Wirtschaft entspricht sie der Gewerbe-
ertragsteuer, für Arbeitnehmer einer Lohnsummen-
steuer, etc. Auf diese Weise verfügen die Kommunen
über eine weniger konjunkturell anfällige, breitere
Steuerbasis, mit der alle Nutzer kommunaler
Leistungen auch an der Finanzierung beteiligt wer-
den. In einem solchen System entsteht ein zweifa-
cher Wettbewerb zwischen den Gemeinden: zum
einen über die Zuschläge auf die Einkommensteuer
um die Bürger in ihrer Eigenschaft als Residenten,
zum anderen über die Wertschöpfungssteuer um
betriebliche Ansiedlungen. Dieser Wettbewerb verhin-
dert auch eine übermäßige Besteuerung durch die
Gemeinden.

• Bürgerbeteiligung auf Bundesebene

Gegenwärtige Regelung: In Deutschland sind direkt-
demokratische Verfahren nur auf kommunaler Ebene
und - teilweise - auf Länderebene verwirklicht. Das
Bundesrecht sieht grundsätzlich keine Volksinitiativen,
Volksbegehren oder Volksabstimmungen vor, sondern
folgt dem Prinzip der repräsentativen Demokratie.

Ökonomisches Problem: Die repräsentative Demo-
kratie hat wesentliche Vorteile gegenüber der direkten
Demokratie: Entscheidungen können schneller und zu
geringeren Kosten getroffen werden, wenn kleine
Gremien entscheiden. Abgeordnete können Spezial-
wissen aufbauen oder haben zumindest die Zeit, den
Sachverstand von Experten einzuholen und auch
Detailfragen zu diskutieren. Außerdem sind Parla-
mentsentscheidungen weniger kurzfristigen Stim-
mungen ausgesetzt. Für die Bürger ist es also sinn-
voll, Entscheidungen an gewählte Vertreter zu dele-
gieren.

Allerdings haben diese Vertreter auch eigene
Interessen, die nicht unbedingt denen der Bürger ent-
sprechen. Das wäre dann unproblematisch, wenn die
Bürger das Handeln der Politiker genau kontrollieren
könnten. Durch die Wahlen, die alle vier Jahre abge-
halten werden, gelingt eine wirksame Kontrolle jedoch
nicht: Erstens sind die Abgeordneten nicht nur für
einen einzelnen Politikbereich zuständig, sondern für
eine Vielzahl von Themen. Regelmäßig müssen die
Bürger sich daher zwischen verschiedenen
Kandidaten und Parteien entscheiden, die nicht in

allen Politikbereichen ihren Vorstellungen entspre-
chen. Die Politiker können das für ihre Zwecke nutzen:
Emotional wichtige Themen werden in den
Wahlkämpfen in den Vordergrund gestellt, um bei
anderen Themen relativ frei von Bürgerkontrolle han-
deln zu können. Zweitens verstreichen nach den
Wahlen mehrere Jahre, bis die Bürger wieder zur
Wahl aufgerufen sind. Das gibt den Politikern die
Möglichkeit, in der Zwischenzeit bei vielen Themen
von den Interessen der Bürger abzuweichen und ihre
eigenen Interessen zu verfolgen. Drittens brauchen
Politiker für ihre Wahl die Unterstützung wichtiger
Interessengruppen. Stärker als an den Interessen der
Wähler orientieren sie sich daher häufig an den
Interessen organisierter Minderheiten. Nur so ist es
erklärlich, daß auf Lasten der Allgemeinheit über
Jahrzehnte Subventionen an Landwirtschaft und
Steinkohlebergbau fließen. Viertens können Politiker
die Regeln für ihr eigenes Handeln selbst bestimmen.
Sie legen selbst das Parteiengesetz, ihre eigene
Aufwandsentschädigung, die Häufigkeit von Wahlen,
etc. fest. Eine solche Entscheidungsfreiheit gibt es für
Beauftragte in anderen Bereichen, in denen Ent-
scheidungen delegiert werden, nicht.

Eine wirksame Kontrolle der Politiker durch die Bürger
ist daher nicht möglich. Die Folge dieser Konstellation
ist eine Politik, die nicht im Interesse der Bürger liegt,
und zu wachsender Unzufriedenheit nicht nur mit ein-
zelnen Parteien, sondern mit "der Politik" insgesamt
führt.

Lösung: Durch direkt-demokratische Verfahren läßt
sich das Problem wesentlich entschärfen, da die
Bürger dann auch selbst und unmittelbar Entschei-
dungen treffen können. In Deutschland sollte daher
auch auf Bundesebene die Möglichkeit für
Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksabstimmun-
gen geschaffen werden. Wie die Erfahrungen aus den
USA und der Schweiz zeigen, entwertet das die par-
lamentarischen Entscheidungen nicht. Allerdings
orientiert es sie bereits stärker an den Bürgerinteres-
sen. Denn die Politiker haben wenig Interesse daran,
daß ihre Parlamentsentscheidungen nachträglich in
Volksabstimmungen verworfen werden. Die Unzufrie-
denheit mit "der Politik" wird so abgebaut.
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Die Probleme der Europäischen Union

Die Ausgangssituation
Die Europäische Union steht an der Schwelle einer
neuen Ära der Integration: in qualitativer Hinsicht
durch das Vorhaben einer europäischen Verfassung,
in quantitativer Hinsicht durch die in den nächsten
Jahren anstehende Erweiterung um mittel- und osteu-
ropäische Staaten. Beide Entwicklungen bieten eine
Fülle neuer Chancen, stellen die EU aber gleichzeitig
vor große Herausforderungen, denn die bloße
Fortschreibung des Status quo ist keineswegs dazu
geeignet, ein adäquates Fundament für die Zukunft zu
bilden. Die Probleme sind vielfältig: Zu ihnen gehören
die ständig zunehmende und dennoch schleichende
Zentralisierung von Kompetenzen auf der europäi-
schen Ebene, die Flut häufig nicht nachvollziehbarer
europäischer Regulierungen, die zwischenstaatli-
chen Umverteilungen durch EU-Subventionen, die
intransparenten Entscheidungsverfahren sowie die
mangelhafte Einbeziehung der Bürger in die europäi-
schen Entscheidungsmechanismen.

In vielen Fällen hat der politische Integrationsprozeß
in der Vergangenheit zu Ergebnissen geführt, die mit
ökonomischer Vernunft nichts gemein haben. Sinn-
volle wie unsinnige Integrationsschritte wurden häufig
über einen politischen Kuhhandel durchgesetzt,
indem die Zustimmung der zunächst ablehnend ein-
gestellten Mitgliedstaaten mit der Verabschiedung
großzügiger Subventionsprogramme oder mit der
Gewährung anderer Vergünstigungen erkauft wurde.
So verschlingen die Subventionen und Beihilfen heute
einen Großteil des EU-Budgets. Nachdem das
ursprüngliche Ziel der Gemeinschaft - die Beseiti-
gung der Wirtschaftsgrenzen - weitgehend verwirklicht
ist, wird sie immer stärker als Umverteilungsmaschi-
nerie tätig.

Drängender Reformbedarf
Die gegenwärtige Ausgestaltung der Europäischen
Union ist durch gravierende Defizite gekennzeichnet,
sowohl hinsichtlich der Kompetenzverteilung zwi-
schen der europäischen Ebene und den Mitgliedstaa-
ten als auch hinsichtlich der institutionellen Strukturen
und Entscheidungsmechanismen innerhalb der EU.
Will die Europäische Union langfristig handlungsfähig
bleiben, so bedarf es vor den nächsten Erweiterungs-
runden grundlegender Reformen. Der Zeithorizont
dafür ist eng, ein Erfolg aber unerläßlich. Denn die
Aussichten, nach der Erweiterung grundsätzliche
Reformen verwirklichen zu können, sind äußerst

gering. Nicht nur wird sich die Zahl der Verhand-
lungspartner fast verdoppeln. Vielmehr auch werden
zukünftig die Strukturunterschiede und damit die öko-
nomischen Interessen der Mitgliedstaaten in noch viel
stärkerem Maße divergieren, als es bereits heute der
Fall ist.

Die Notwendigkeit einer grundlegenden strukturellen
Reform der EU erstreckt sich sowohl auf die Frage der
Kompetenzverteilung als auch auf die Frage der
Entscheidungsstrukturen. Auch - und gerade - für
überzeugte Europäer liegt die Zukunft Europas kei-
neswegs in einer zunehmenden Kompetenzbünde-
lung in Brüssel. Vielmehr lebt eine dynamische und
zukunftsorientierte Europäische Union von der Vielfalt
ihrer Völker, deren Eigenheiten und Unterschieden.
Nur wenn es gelingt, diese Vielfalt zu erhalten, indem
man die Zentralisierung beschränkt und den
Mitgliedstaaten und Regionen genügend Freiräume
erhält bzw. zurückgibt, wird die Europäische Union in
der Bevölkerung das unerläßliche Maß an Zustim-
mung finden. Ein konsequent föderaler Aufbau der 
EU mit einer starken dezentralen Komponente ist
dafür unerläßlich.

Ebenso sind die Entscheidungsstrukturen einer
grundlegenden Reform zu unterziehen. Das betrifft
zum einen die Rolle der derzeit bestehenden
Einrichtungen - insbesondere Rat, Kommission, Parla-
ment - und die Einbindung der Bürger der Mitglied-
staaten. Es betrifft zum anderen aber auch die
Entscheidungsverfahren. Das Einstimmigkeitsprinzip
etwa wird die EU spätestens nach der Erweiterung
lähmen. Stillstand tritt dann in allen ihm unterliegen-
den Bereichen ein: Weder ordnungspolitisch fragwür-
dige noch ordnungspolitisch sinnvolle Maßnahmen
werden sich dann verwirklichen lassen.

Die drängendsten Probleme und 
ihre Lösungen

• Kompetenzen der Europäischen Union

Gegenwärtige Regelung: Die Kompetenzen der
Europäischen Union beschränken sich nicht auf
Politikbereiche, die eine europäische Zuständigkeit
aus Effizienzgründen nahelegen, wie es etwa für die
Regelungen zum europäischen Binnenmarkt, für die
Handelspolitik und für die Wettbewerbspolitik der Fall
ist. Vielmehr hat die EU bei einer Fülle von
Politikbereichen ein unterschiedlich stark ausgepräg-
tes Entscheidungs- und Mitspracherecht, ohne daß
dafür ein sachgerechter Grund erkennbar ist. Sie rei-
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chen von den Kompetenzen der EU in der Agrar- und
Strukturpolitik über Fragen des Umwelt- und des Ver-
braucherschutzes bis zu Regelungen im Bereich der
Sozialpolitik und des Arbeitsrechts. Hier stellt sich 
die Frage, ob beispielsweise Arbeitszeitvorschriften
für deutsche Bahnschaffner europaweit geregelt wer-
den müssen. Hinzu kommen die speziellen Ausgaben-
programme der EU, mit denen mitgliedstaatliche
Projekte gefördert werden. Hingegen sind andere
Politikbereiche, wie etwa die Außen- und Verteidi-
gungspolitik, aufgrund unterschiedlicher Politikvor-
stellungen der Mitgliedstaaten bisher nur rudimentär
auf europäischer Ebene angesiedelt. Eine praktikable
Möglichkeit, bei Bedarf Kompetenzen von der Euro-
päischen Ebene auf die Mitgliedstaaten zurückzuver-
lagern, existiert nicht.

Ökonomisches Problem: Die Kompetenzverlagerung
von der nationalen auf die europäische Ebene erfolg-
te in der Vergangenheit nicht aufgrund sachlicher, am
Gemeinwohl orientierter Überlegungen, sondern
wurde maßgeblich durch zwei Umstände bestimmt.
Zum einen hat die Europäische Kommission als
Bürokratie ein natürliches Interesse daran, ihren
Einflußbereich fortwährend auszudehnen. Es entste-
hen folglich in Brüssel ständig neue Ideen für europä-
ische Regulierungen und Ausgabenprogramme. Die
Entscheidungsverfahren, die der Europäischen
Kommission ein Initiativmonopol einräumen, stützen
diese Tendenz. Die der Zentralisierung entgegenwir-
kenden Kräfte in den mitgliedstaatlichen Bürokratien
sind zu schwach, um diese Entwicklung aufzuhalten,
denn sie treten nicht mit einer Stimme auf, sondern
haben im Gegenteil häufig einander widersprechende
Interessen.

Zum anderen trägt der Zwang zur Kompromißfindung
auf europäischer Ebene wesentlich dazu bei, daß ein
politischer Tauschprozeß entsteht. Denn jede
Regierung will sich gegenüber ihren Wählern zumin-
dest in den für den Mitgliedstaat wichtigen
Politikbereichen als politischer und finanzieller
Gewinner präsentieren und hat durch ihr Vetorecht
auch die Möglichkeit, ihre Interessen diesbezüglich
durchzusetzen. Die dafür erforderlichen politischen
Tausch- und Kompensationsgeschäfte lassen sich
aber nur im Rahmen immer weiter ausgedehnter 
europäischer Kompetenzen realisieren, auch wenn
diese offensichtlich jeglicher ökonomischer
Rationalität entbehren und massive Ineffizienzen
beinhalten. Beispielsweise wird die milliardenschwere
Umverteilung durch den Kohäsionsfonds, der
ursprünglich damit begründet wurde, daß den wirt-
schaftlich schwachen Mitgliedstaaten der Beitritt zur

Währungsunion ermöglicht werden sollte, auch nach
der Einführung des Euro in diesen Ländern in gleich-
er Höher weitergeführt. Sofern sich europäische und
nationale Kompetenzen überlagern, kommt als weite-
res Problem eine Dopplung der Zuständigkeiten
hinzu. Dies führt häufig dazu, daß sich in entschei-
denden Phasen keine Ebene wirklich zuständig fühlt
oder einander widersprechende Entscheidungen ge-
troffen werden. Die Lebensmittelskandale der jüng-
sten Vergangenheit haben die mangelhafte Abstim-
mung zwischen Brüssel und den nationalen Behörden
deutlich zu Tage gefördert.

Lösung: Genauso wie in Deutschland zwischen Bund
und Ländern bedarf es auch zwischen der EU und
den Mitgliedstaaten einer sauberen, an Sachgründen
ausgerichteten Aufteilung der Kompetenzen. In vielen
Fällen ist dabei auch eine Rückführung von
Kompetenzen auf die mitgliedstaatliche Ebene gebo-
ten. So gibt es kein vernünftiges Argument dafür, die
beiden ausgabenintensivsten europäischen Subven-
tionsbereiche - die ausgabenwirksame Agrarpolitik mit
einem Haushaltsvolumen von ca. 44 Mrd. € und die
Strukturpolitik mit einem Haushaltsvolumen von ca. 32
Mrd. € - auf der europäischen Ebene anzusiedeln.
Diese Budgetpositionen im europäischen Haushalt
sind daher möglichst rasch und umfassend zurückzu-
fahren. Im Hinblick auf die Kompetenzverteilung in den
weiteren Politikbereichen ist ein praktikables
Prüfungs- und Entscheidungsverfahren zu entwickeln.
Einmal getroffene Entscheidungen über die
Zuständigkeit der EU dürfen keinem Ewigkeitsvorbe-
halt unterliegen, sondern sind in regelmäßigen Zeit-
abständen zu hinterfragen.

• Gewaltenteilung und demokratische
Legitimation

Gegenwärtige Regelung: Eigentliches Beschlußor-
gan der Europäischen Union ist der Rat. Er besteht
aus Vertretern der Exekutive der Mitgliedstaaten und
trifft seine Entscheidungen je nach Politikfeld nach
dem Mehrheitsprinzip oder dem Einstimmigkeitsprin-
zip. Das Europäische Parlament hat Mitwirkungsrech-
te. Seine Mitglieder werden direkt durch die Bürger
gewählt. Die Zahl der Abgeordneten, die jeder Mit-
gliedstaat in das Europäische Parlament entsendet,
entspricht nicht den Bevölkerungsanteilen der
Mitgliedstaaten, ebensowenig wie die Stimmenge-
wichtung im Rat bei Entscheidungen mit qualifizierter
Mehrheit. Bei einfachem Mehrheitsentscheid hat jedes
Land - Deutschland wie Luxemburg - eine Stimme.
Der Kommission kommt neben ihrer Funktion als
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Exekutivorgan der Europäischen Union das Initiativ-
recht für legislative Entscheidungen zu. Ihre Mitglie-
der werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten
nach Zustimmung des Europäischen Parlaments in
gegenseitigem Einvernehmen ernannt. In deutlich
höherem Umfang als beispielsweise in Deutschland
werden in der EU politik-relevante Entscheidungen -
unkontrolliert - auf Beamtenebene getroffen.

Ökonomisches Problem: Das in demokratischen
Staaten grundlegende Prinzip der Gewaltenteilung
zwischen Exekutive und Legislative wird in der
Europäischen Union in fundamentaler Weise verletzt,
indem der Rat als Exekutivorgan zentrale legislative
Kompetenzen ausübt. Das Europäische Parlament hat
- trotz einer gewissen Kompetenzausweitung in der
Vergangenheit - bei weitem nicht die legislative
Funktion, die ihm zukommen sollte. Als direkte Kon-
sequenz dieser Machtverteilung zwischen Rat und
Parlament ist eine effiziente Beteiligung und Kontrolle
der auf europäischer Ebene getroffenen Entschei-
dungen durch die Bürger nur unzureichend möglich.
Das Parlament, das direkt von den Bürgern gewählt
wird, hat entgegen den üblichen Aufgaben eines Par-
laments keine ausreichenden legislativen Kompeten-
zen. Dagegen hat der Rat die entsprechenden
Kompetenzen, muß aber so gut wie keine Sanktionen
durch die Bürger befürchten, denn europapolitische
Entscheidungen, die Regierungen im Rat mittragen,
spielen bei nationalen Wahlen, die von nationalen
Themen dominiert werden, regelmäßig keine Rolle.
Zudem verhindert die Zuweisung legislativer Kompe-
tenzen auf mehrere Organe klar erkennbare Verant-
wortlichkeiten und erschwert auch so die Kontrolle
durch die Bürger. Hinsichtlich der Proportionalität bei
der Bürgervertretung wird die demokratische
Grundregel "one man, one vote" zugunsten der klei-
nen Mitgliedstaaten verletzt. Bedenklich ist darüber
hinaus auch die ungenügende Kontrolle der
Europäischen Kommission. Der Beeinflussung von
Entscheidungen durch Lobbyvertreter ist Tür und Tor
geöffnet, ohne daß die Öffentlichkeit dies wahrneh-
men, geschweige denn verhindern oder in Wahlen
sanktionieren kann.

Lösung: Auch auf europäischer Ebene ist das Prinzip
der Gewaltenteilung vollständig zu verwirklichen.
Dazu müssen die legislativen Kompetenzen vom Rat
auf das Europäische Parlament übertragen werden.
Die Zahl der Parlamentarier, die die Mitgliedstaaten 
in das Europäische Parlament entsenden, hat sich
strikt an der Bevölkerungszahl zu orientieren. Die
Möglichkeiten des Europäischen Parlaments bezüg-
lich der Kontrolle der Kommission sind zu stärken.

• Europäische Finanzverfassung

Gegenwärtige Regelung: Die Europäische Union
finanziert ihre Ausgaben derzeit vor allem aus drei
wichtigen Einnahmenquellen: Zölle inklusive Agrarzöl-
le (ca. 17 %), Finanzbeiträge auf Basis einer harmoni-
sierten Mehrwertsteuerbemessungsgrundlage, soge-
nannte Mehrwertsteuereigenmittel (ca. 38 %) sowie
Finanzbeiträge auf Basis des jeweiligen Bruttosozial-
produkts der Mitgliedstaaten (ca. 43 %). Eine eigene
EU-Steuer existiert nicht. Auch ist der Europäischen
Union eine Kreditaufnahme zum Haushaltsausgleich
untersagt. Allerdings werden in regelmäßigen
Abständen entsprechende Forderungen erhoben. Das
Vereinigte Königreich wird aufgrund einer Sonder-
regelung jährlich um mehrere Milliarden Euro entla-
stet.

Ökonomisches Problem: Die gegenwärtige Finanzie-
rungsstruktur der Europäischen Union weist gravie-
rende Schwächen auf. Zum einen handelt es sich um
ein unnötig komplexes und intransparentes System.
Die finanziellen Belastungen durch die Europäische
Union bleiben den Bürgern verborgen. Eine rationale
Meinungsbildung über die gegenwärtigen europäi-
schen Politikbereiche und die mit ihnen einhergehen-
den, vom jeweiligen Mitgliedstaat zu tragenden Ko-
sten ist daher kaum möglich. Zum anderen entbehrt
der ausschließlich dem Vereinigten Königreich zuste-
hende Beitragsrabatt jeglicher sachlicher Rechtferti-
gung. Noch problematischer als das gegenwärtige
System wäre allerdings die Einführung einer eigenen
EU-Steuer oder einer eigenen Verschuldungskom-
petenz der europäischen Ebene. Beide Forderungen
sind strikt abzulehnen, da sie einen weiteren
Zentralisierungsschub mit sich brächten und die
Budgetrestriktion der Politiker unnötig lockern würden.
Der Verschwendung wäre damit Tür und Tor geöff-
net. Der mit der Forderung nach einem
Verschuldungsrecht verbundene Stabilisierungsopti-
mismus, Konjunkturschwankungen durch eine antizy-
klische Finanzpolitik ausgleichen zu können, hat sich
weltweit als falsch erwiesen und lediglich zu nationa-
len Schuldenbergen geführt. Eine ähnliche Entwick-
lung auf europäischer Ebene ist unbedingt zu verhin-
dern.

Lösung: Das gegenwärtige Finanzierungssystem der
Europäischen Union ist in seinen Detailregelungen zu
vereinfachen und transparenter auszugestalten. Hier-
zu ist auf ein ausschließlich am Bruttosozialprodukt
ausgerichtetes Finanzbeitragssystem zu wechseln.
Dieses überläßt es der Wahl des einzelnen
Mitgliedstaates, mit welchen Steuern die erforder-
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lichen Finanzmittel aufgebracht werden. Um die
Kosten der Europäischen Union für die Bürger trans-
parenter zu machen, sollten die Mitgliedstaaten da-
zu übergehen, die zur Finanzierung ihrer Beitrags-
zahlung erforderlichen Steueranteile explizit auszu-
weisen. Die Forderungen nach einer eigenen zentrali-
sierten EU-Steuer und einem eigenen Verschuldungs-
recht entbehren eines überzeugenden Rechtferti-
gungsgrundes. Sie sind daher abzulehnen. Der
Beitragsrabatt für das Vereinigte Königreich ist abzu-
schaffen.

• Deutsches Ratifizierungsverfahren für
Vertragsänderungen

Gegenwärtige Regelung: Die vertraglichen Grund-
lagen der Europäischen Union können durch einstim-
migen Beschluß des Europäischen Rates geändert
werden. Sie treten in Kraft, wenn sie in allen
Mitgliedstaaten ratifiziert wurden. Im Gegensatz zu
anderen Ländern, in denen dazu die Zustimmung der
Bevölkerung in einem Referendum erforderlich ist,
erfolgt die Ratifizierung in Deutschland ausschließlich
durch Bundestag und Bundesrat.

Ökonomisches Problem: Aus der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft von 1957 ist im Laufe der
Jahrzehnte eine Union aus Nationalstaaten entstan-
den, die von Drittstaaten als Völkerrechtssubjekt aner-
kannt wird und über eine Fülle von Kompetenzen ver-
fügt. Die Kompetenzverlagerungen auf die europäi-
sche Ebene sind dabei häufig auf die spezifischen
Eigeninteressen der europäischen und mitgliedstaat-
lichen Politiker zurückzuführen. Das erklärt, warum die
Europäische Union viele Sachverhalte regelt, die ent-
weder überhaupt nicht staatlich geregelt werden soll-
ten oder zumindest keine europaweit einheitliche Re-
gelung erfordern. Zu nennen ist in diesem Zusam-
menhang auch die innereuropäische Umverteilung
durch die Agrarpolitik und durch Struktur- und Kohä-
sionsfonds. Interessanterweise entscheiden über

diese Fragen nach einer Kompetenzverlagerung die-
selben Politiker wie vorher: die nationalen
Regierungschefs und ihre Minister als Mitglieder des
Ministerrats. Ein wichtiger Unterschied ist jedoch, daß
die Entscheidungen in Brüssel weniger leicht von den
Bürgern kontrolliert werden können. Außerdem wer-
den häufig solche Politikbereiche nach Brüssel verla-
gert und harmonisiert, mit denen der für die Politiker
unangenehme Standortwettbewerb zwischen den
Mitgliedstaaten ausgeschaltet werden kann. Man
spricht deshalb auch von einem "Politikerkartell":
Durch die gemeinsame Problemlösung auf europäi-
scher Ebene können sich die Politiker dem
Standortwettbewerb auf ähnliche Weise entziehen wie
Unternehmen durch eine Kartellbildung. Die mitglied-
staatlichen Parlamente bilden hiergegen keinen aus-
reichenden Schutz. Denn die Erfahrung zeigt, daß das
Parlament die unter Mitwirkung der eigenen
Regierung vereinbarten vertraglichen Änderungen
meist beschließt, ohne auf die Meinungsbildung in der
Bevölkerung zu achten. Das wäre dann weniger pro-
blematisch, wenn solche Entscheidungen leicht rever-
sibel wären. Im Gegensatz zu politischen
Entscheidungen auf nationaler Ebene, die je nach
politischen Mehrheiten verändert oder wieder rück-
gängig gemacht werden können, setzen Änderungen
der europäischen Verträge indessen eine Einigung
aller Mitgliedstaaten voraus. Eine einmal gegebene
parlamentarische Zustimmung kann daher nicht im
nationalen Alleingang wieder rückgängig gemacht
werden.

Lösung: Insgesamt überwiegen bei der Ratifizierung
von Vertragsänderungen die Vorteile der direkten
Demokratie. Denn es handelt sich um langfristig orga-
nisierbare Ja-Nein-Entscheidungen, bei denen sich
die Interessen der Politiker deutlich von denen der
Bürger unterscheiden können. Zur Ratifizierung von
Änderungen der europäischen Verträge sollte in
Deutschland daher künftig, wie in anderen EU-
Mitgliedstaaten, die Zustimmung der Bürger in einem
Referendum erforderlich sein.
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